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Bebauungsplan "Biogasanlage Wichmannsdorf" der Gemeinde Boitzenbur-

ger Land 

Ihr Zeichen: 23-007 

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

 

Eingereichte Unterlagen: 

 - Anschreiben vom 23.05.2023  

 - Begründung mit Umweltbericht, 04/2023  

 - Artenschutzfachbeitrag, 04/2023  

 - Planzeichnung, 04/2023  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 

Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-

serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes ge-

mäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Umwelt 

(LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft.  

 

Im Ergebnis dieser Prüfung werden für die weitere Bearbeitung der Planungsunter-

lagen sowie deren Umsetzung beiliegende Stellungnahmen der Fachabteilungen 

übergeben.  
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Landesamt für Umwelt 

 Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 
Andrea Schuster 
 

Dieses Dokument wurde am 22.06.2023 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 

gültig. 

 

Anlage  
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FORMBLATT  

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 

 

 Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben 
Bebauungsplan "Biogasanlage Wichmannsdorf" Gemeinde Boit-
zenburger Land 

Ansprechpartnerin: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail: 

Frau Börner 
T22 
03332 29 108 22 
TOEB@LfU.Brandenburg.de  

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zu-
stimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können (bitte 
alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

  

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 

Der Aussagen der vorliegenden Unterlagen (S. 14 Begründung) zu den gutachterlichen Untersuchun-
gen der 

- Geräuschemissionen, 
- Geruchsemissionen, 
- Ammoniak und Stickstoff 

wird gefolgt.  
In die Auswirkungen ist gutachterlich jeweils die Vorbelastung einzustellen, wenn die Auswirkungen 
nicht irrelevant sind. 
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Weiterhin sind die Auswirkungen des hervorgerufenen Verkehrsaufkommens außerhalb des Geltungs-
bereiches (Ortslage Kuhz) in die gutachterlichen Untersuchungen einzustellen. 
Ich verweise hierzu auf die Anforderungen der 16. BImSchV. 
 
Das Vorhaben erfordert eine Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen schwerer Unfälle im Sinne 
von § 50 BImSchG.  

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 

 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkun-
gen 

 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständig-
keit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage 

1. Planungsziel 

Ziel der Planung ist, auf der Fläche von 5,72 Hektar die Voraussetzungen für die Errichtung und den 
Betrieb einer Biogasanlage zu schaffen. Geplant ist die Zulässigkeit von Anlagen zur Gewinnung und 
Aufbereitung von Biogas, Lagerflächen und –gebäude für Rohstoffe, Anlagen zur Erzeugung von Elekt-
rizität und Wärme und sonstigen Anlagen, die in diesem Zusammenhang stehen. 
Hierfür setzt der vorliegende Planentwurf ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Bio-
gas nach § 11 BauNVO fest. Die Planung steht im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Grünes 
Gewerbegebiet Haßleben“. Am Standort in Haßleben soll die Aufbereitung, Reinigung und Weiterver-
arbeitung zu Flüssigbiogas erfolgen. 
Am Standort in Haßleben sowie in Wichmannsdorf sollen innerhalb der Geltungsbereiche der Bebau-
ungspläne jeweils genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne der 4. BImSchV Anhang 1 errichtet und 
betrieben werden. Im Landesamt für Umwelt sind diese Vorhaben bekannt. 
 
Ein rechtswirksamer Flächennutzungen liegt nicht vor. Der Entwurf eines Flächennutzungsplanes ist 
nicht bekannt. 
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2. Stellungnahme  

2.1 Rechtsgrundlagen 

Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen 
Gemäß § 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)1 sind bei raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, 
dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie möglich vermieden werden. Mögliche schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG können durch die Emissionen ausgehender Luftverunrei-
nigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht und ähnliche Erscheinungen hervorgerufen werden.  
 
Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes bei der Städtebaulichen Planung gibt die DIN 
18005 Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“. 
 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
Anforderungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen u.a. mit Pflichten der Betreiber von 
Anlagen sind in den §§ 3, 5, 22 und § 66 Abs. 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz für genehmigungs-
bedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen, in den Verordnungen zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes wie der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung)2, 18. BIm-
SchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung)3, der Freizeitlärm-Richtlinie des Landes Brandenburg4, der 
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm)5 und der Technischen Anleitung zur Rein-
haltung der Luft (TA Luft)6 geregelt. Mögliche Beeinträchtigungen durch Lichtimmissionen werden an-
hand der Lichtleitlinie7 ermittelt. 
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm –Geräuschimmissionen (AVV-
Baulärm)8 gilt für den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen und beinhaltet Bestimmungen zur 
Anordnung von Immissionsrichtwerten zum Schutz der Nachbarschaft. 
Für den Schutz in Gebäuden legt die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ mit den Berechnungsver-
fahren die Anforderungen an die Schalldämmung der Bauteile fest. 
 
Hinweis 

Die Auswirkungen elektromagnetischer Felder und deren Störwirkung liegt die Zuständigkeit beim Lan-
desamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG). 

                                                           
1 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792) 
2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. 
BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 
(BGBl. I S. 2334) 
3 Achtzehnt Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes (Sportanlagenlärmschutzverordnung – 
18.BImSchV vom 8.Oktober 2021 (BGBl. S. 4644)  
4 Freizeitlärm-Richtlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) vom 15.06.2020, veröffentlicht 
im Amtsblatt für Brandenburg, Nr. 26 vom 01.07.2020, Seite 573 
5Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl. S. 503), zuletzt geändert durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 1. 
Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 
6 Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) vom 18. August 2021 (GMBl. S. 1050) 
7 Leitlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen 
(Licht-Leitlinie) vom 16. April 2014 (ABl. S. 691), zuletzt geändert durch Erlass vom 17. September 2021 (ABl. S. 779) 
8 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) vom 19. August 1970 (BAnz. Nr. 160 vom 
01.09.1970) 



 

Immissionsschutz   Seite 4 von 4 
 

2.2 Immissionsschutz 

Es wird empfohlen die Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen und die Möglichkeiten hierzu, die 
je nach Planungswillen der Gemeinde als Festsetzungen in den verbindlichen Bauleitplan aufgenom-
men werden können, in die Begründung und den Umweltbericht aufzunehmen.  
 
Die derzeit im Umweltbericht getroffene Aussage (S.7), dass nach dem derzeitigen Stand der Technik 
Geruchsemissionen/Stoffeinträge ausgeschlossen sind, ist nicht sachgerecht. Wirkfaktoren wurden in 
der Tab. 1 (S. 9ff) benannt, hier sind nicht ausreichend die betriebsbedingten Auswirkungen (Geruch, 
Geräusche, Luftverunreinigungen) berücksichtigt.   
Die Aussagen zu den betriebsbedingten Auswirkungen, zur nicht relevanten Erhöhung der Immissio-
nen und geringen Vorbelastung der Gerüche (S. 19, 29 Umweltbericht), sind derzeit ohne gutachterli-
che Untersuchung nicht nachvollziehbar. Der Bewertung auf S. 20 zum Schutzgut Mensch kann derzeit 
nicht gefolgt werden. 
Die beschriebenen Vorhaben und als zulässig bestimmten Nutzungen sind geeignet Geruchsemissio-
nen, Geräuschemissionen und Luftverunreinigungen hervorzurufen. Daher wird empfohlen, diese Aus-
wirkungen gutachterlich unter Berücksichtigung der vorhandenen Situation (Vorbelastung infolge vor-
handener emittierender Nutzungen u.a. WEA, Tierhaltung) zu untersuchen. 
Hierfür sind, für das Schutzgut Mensch die schutzwürdigen Nutzungen im Umfeld und die Erwartungen 
zum Schutzanspruch zu ermitteln und einzustellen. 
 
2.3 Auswirkungen schwerer Unfälle 

Das Vorhaben erfordert eine Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen schwerer Unfälle im Sinne 
von § 50 BImSchG auf Schutzobjekte. 
 
3. Fazit 

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht kann derzeit der Bewertung zu den Auswirkungen des 

Vorhabens im Umweltbericht (u.a. S. 30) nicht gefolgt werden.  

Die Planung erfordert eine gutachterliche Ermittlung und Bewertung der durch das Vorhaben hervorge-
rufenen Geräusch- und Geruchsimmissionen sowie Luftverunreinigungen, einschließlich des Verkehrs-
aufkommens (Ortslage Kuhz) unter Berücksichtigung der vorhandenen emittierenden Nutzungen.  
 
Das Vorhaben steht im Zusammenhang mit einem Betriebsbereich im Sinne von § 5a) BImSchG und 
erfordert im Umweltbericht im Sinne von § 50 BImSchG eine Ermittlung und Bewertung der Auswirkun-
gen schwerer Unfälle. 
 
In der Bestandserfassung, sind die schutzwürdigen Nutzungen/Schutzobjekt (Wohnen, Büro) im Um-
feld und deren Schutzanspruch zu ermitteln.  
 
4. Mitteilung 

Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre 
Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 
mitzuteilen. Weiterhin wird um eine Anzeige zum Inkrafttreten des Planes bzw. die Erteilung der Ge-
nehmigung gebeten. 

Dieses Dokument wurde am  21. Juni 2023 durch Katrin Börner   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT  

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Naturschutz und Brandenburger 
Naturlandschaften 

Belang Naturschutz 

Vorhaben 
Bebauungsplan "Biogasanlage Wichmannsdorf" Gemeinde 
Boitzenburger Land 

 

Stellungnahme im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 
1 BauGB 
 
Referat:  N1 
VNr.:   89693/2023 
Bearbeiter/In: Herr Görner 
Telefon:             +49 335 60676-5239 
Mail:                  Michael.Goerner@LfU.Brandenburg.de 
 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

1.   gesetzlicher Biotopschutz (§ 30 BNatSchG i. V. m. § 18 Abs. 1 BbgNatSchAG) 
  
Gesetzlich geschützte Biotope sind laut den vorliegenden Unterlagen durch das Vorhaben nicht berührt 
(siehe Begründung zum B-Plan, Seite 9). 
 
 
2.  Naturdenkmale (§ 28 Abs. 2 BNatSchG i. V. m. Verordnungstext) 
  
Denkmäler sind laut den vorliegenden Unterlagen durch das Vorhaben nicht berührt (siehe 
Begründung zum B-Plan, Seite 8). 
 
  
3.  geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 Abs. 2 BNatSchG i. V. m. Verordnungstext) 
 
Aussagen hierzu sind in der Begründung zum B-Plan nicht enthalten. Hierzu kann daher keine 
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Aussage getroffen werden. 
  
Allee (§ 17 Abs. 1 BbgNatSchAG) 
  
Aussagen hierzu sind in der Begründung zum B-Plan nicht enthalten. Hierzu kann daher keine 
Aussage getroffen werden. 
 
4.  Baumschutzverordnung des Landkreises  
  
Aussagen hierzu sind in der Begründung zum B-Plan nicht enthalten. Hierzu kann daher keine 
Aussage getroffen werden. 

 
5.  besonderer Artenschutz (§ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 
  
Die Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG gelten für Vorhaben i. S. d. § 18 Abs. 2 Satz 1, 
die nach den Vorschriften des BauGB zulässig sind, nur für die Arten nach Anhang IV der FFH-RL und 
europäische Vogelarten. Die Gemeinde muss also vorausschauend prüfen, ob im Hinblick auf den 
besonderen Artenschutz eine Ausnahmelage vorliegt. Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit des 
Planes ist nicht die Ausnahme selbst, sondern das Vorliegen einer Ausnahmelage. 
Erforderliche artenschutzrechtliche Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG werden in der Regel im 
Rahmen des konzentrierenden Genehmigungsverfahrens unter Beteiligung des LfU, N1 als 
zuständiger Behörde für den besonderen Artenschutz erteilt. Wenn für geplante Vorhaben keine 
Baugenehmigungen erforderlich sind (baugenehmigungsfreie Vorhaben z. B. Erschließungswege), so 
sind auftretende artenschutzrechtliche Konflikte bereits abschließend im B-Plan zu lösen, einschließlich 
der Beantragung einer ggf. erforderlichen Ausnahmegenehmigung beim LfU vor  Beginn der 
Baumaßnahme. 
 
6. Landschaftsschutzgebiet / Naturschutzgebiet (§ 67 BNatSchG / § 8 Abs. 3 BbgNatSchAG)    
 Anwendung des Erlasses Bauleitplanung v. 22.9.2017 
  
Laut den vorliegenden Unterlagen befindet sich das Plangebiet außerhalb von Schutzgebieten (siehe 
Begründung zum B-Plan, Seite 9). 
 
Der Abstand zu den nächstgelegenen Schutzgebieten beträgt zum SPA-Gebiet 
„Uckermärkische Seenlandschaft“ und zum LSG „Norduckermärkische Seenlandschaft“ ca. 
20 Meter (westlich der Dorfstraße). Die FFH-Gebiete „Stromgewässer“ und „Kuhzer See / 
Jacobshagen“ befinden sich ca. 550 m westlich bzw. ca. 950 m südlich des Plangebiets. 
 

� Eine FFH-Vorprüfung wird auf Grund des geringen Abstandes für erforderlich gehalten. 
 
7. Bauverbot an Gewässern (§ 61 BauGB) 
 
Die Norm ist hier nicht einschlägig, da keine Betroffenheit vorliegt. 
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b) Rechtsgrundlage  

Siehe unter a) 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

Siehe unter a) 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 

 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 

 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 

 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Eingriffsregelung 
Darstellungen Eingriffsregelung gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a und § 1a Abs. 3 BauGB  
 
Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass die Eingriffsregelung im Rahmen des B-Planverfahrens 
abschließend vollumfänglich abzuarbeiten ist. 
 
Natura 2000 
Darstellungen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB 
 

 
Dieses Dokument wurde am  6. Juni 2023 durch Michael Görner   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT  

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Wasserwirtschaft 1 und 2 

Belang Wasserwirtschaft 

Vorhaben 
Bebauungsplan "Biogasanlage Wichmannsdorf" Gemeinde 
Boitzenburger Land; LK Uckermark 

Ansprechpartner*In: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail: 

Bianca Sachs 
W13 (Wasserwirtschaft in Genehmigungsverfahren) 
0355 4991 -1354 
Bianca.Sachs@LfU.Brandenburg.de 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

  

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 

 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 

 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
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Auswirkungen 

 
 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Die wasserwirtschaftlichen Belange des LfU Brandenburg gemäß BbgWG § 126 Abs. 3, Satz 3 

betreffend werden folgende Hinweise gegeben: 

 
Die Versiegelung der Bebauungsflächen sollte auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt werden, 
um die Grundwasserneubildung möglichst wenig zu beeinträchtigen. Das anfallende Niederschlags-
wasser sollte unter Beachtung des § 54 Abs. 4 Satz 1 BbgWG zur Versickerung gebracht werden.  

 
 
Dieses Dokument wurde am  6. Juni 2023 durch Bianca Sachs   schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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